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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 30. Januar 1981 angemeldeten 

europãischen Patentanineldung Nr. 81 200 115.4, für die die 

Priorität einer früheren Anmeldung vom 5. März 1980 in 

Anspruch genonunen wird, ist am 4. Januar 1984 das sieben 

Ansprüche uinfassende europãische Patent 35 290 erteilt 
worden. 

II. 	Durch Entscheidung vom 28. Mai 1986 hat die Einspruchs- 

abteilung das Patent widerrufen mit der Begründung, daB 

der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die den 
Entgegenhaltungen DE-A- 2 723 619 und US-A-i 270 663 zu 
entnehmenden Lehren nicht auf einer erfinderischen 
Tãtigkeit beruhe. 

III. Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefuhrer am 

Juli 1986 mit Fernschreiben, dessen Inhalt in einem am 
Juli 1986 eingegangen Schriftstück wiedergegeben ist, 

unter Entrichtung der Gebuhr Beschwerde erhoben und 

beantragt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung 

aufzuheben sowie das Patent in der erteilten Fassung 

aufrechtzuerhalten. Die schriftliche Begründung, in der 

der Beschwerdefuhrer eine Prãzisierung des Anspruchs 1 
beantragt, ist ebenfalls fernschrift].ich am 

30. September 1986 eingegangen und in einem am 

2. Oktober 1986 eingegangenen Schriftstück wiedergegeben. 

IV. 	Mit Schreiben vom 28. Januar 1988 hat der Beschwerdegegner 
den Einspruch zurückgenommen. Das Beschwerdeverfahren ist 

aufgrund der Regel 60 (2) in Verbindung mit Regel 66 (1) 
EPTJ von Amts wegen fortgesetzt worden. 

V. 	In der mündlichen Verhandlung am 6. Juni 1988 hat der 

Beschwerdeführer die zwischen dem Stand der Technik und 
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dem Gegenstand des jetzigen Anspruchs 1 bestehenden 

Unterschiede sowie die sich daraus ergebende Aufgabe 

erlãutert. 

Er beantragte, die angefochtene Entscheidung und das 

Patent mit den erteilten Unterlagen mit der MaBgabe auf-

rechtzuerhalten, daB in den Zei].en 7/8 des Anspruchs 1 und 

in Spalte 2 , Zeilen 39 und 61 der Patentschrift das Wort 

"Kühlraumteil" durch "Kühlkanal", in Zeile 47/48 das Wort 

"Kühlraumhálfte" durch "Kuhlkanalhãlfte" und die die 

Aufgabe betreffenden Zeilen 29 bis 36 durch den in der 

mündl ichen Verhandlung überreichten Beschreibungsteil 

ersetzt werden. 

Mit am 14. Juni 1988 eingegangenem Schriftsatz hat der 

Beschwerdefuhrer Reinschrjften der Ansprüche 1 bis 7 und 

der Beschreibung eingereicht sowie mit Schriftsatz vom 

21. Juni 1988 (eingegangen an 24. Juni 1988) beantragt, im 

Anspruch 3 das Wort "KUhlrauateil" durch "Kühlkanal" zu 

ersetzen und auf Seite 6, Absatz 3 der neuen Beschreibung 

in Zeile 3 die Worte "durch Absenken der Temperatur" zu 

streichen. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Gebauter, flüssigkeitsgekühlter Kolben für Brennkraft-

maschinen, insbesondere für aittelschnellaufende Diesel-

motoren, dessen Unterteil mit dem aus einem Eisenwerkstoff 

bestehenden Oberteil über üb].iche I4ittel verbunden und bei 

dem auf der Unterseite des Oberteils ein konzentrisch ver-

laufender, auf der gegenüberliegenden Flàche des Unter-

tei]s sich abstützender Ring derart angeordnet ist, daB 

der Ring sowohl die radiale innere Begrenzung des in 

Oberteil in Bereich hinter dem Feuersteg und wenigstens 

einem Teil der Ringpartie bet indlichen zur Verbindungs- 
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ebene of fenen, ringförmigen Kühlkanals bildet als auch 

einen zentralen, mit dem Kühlkanal über radial angeordnete 

Kühlmittelbohrungen verbundenen, zur Verbindungsebene der 

beiden Kolbenbauteile offenen Kühlraum im Oberteil em- 

schlieSt, wobei der Kühlkanal und der Kühlraum über 

entsprechende, im wesentlichen parallel zur Kolbenlängs-

achse im TJnterteil verlaufende KUhlmittelzu- bzw. -ablauf--

leitungen mit dem Kühlmitteluinlaufsystem in Verbindung 

stehen, dadurch gekennzeichnet, daB die Wand im Bereich 

des oberen Kühlkanais (3, 7, 13, 14, 21, 24) mit einem 

hochwärmeleitenden Stoff (4, 15, 16, 18, 26) beschichtet 

ist, derart, daB gleichzeitig mit einer Temperatur-

absenkung in den heiBesten Bereichen des Kolbenoberteils 

eine Vergleichinãssigung der Temperaturverteilung und damit 

Anhebung des Temperaturniveaus im Ringfeld des Kolbenober-

teils erzielt ist." 

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, daB ein Kolben 

mit diesen Merkinalen durch die Entgegenhaltungen, insbe-

sondere die DE-A- 2 723 619 und US-A- 1 270 663, auf die 

die angefochtene Entscheidung gestützt ist, nicht nahege-

legt sei. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

Die Anderung des Worts "Kühlraumteil" in tsKilkana1I  in 
den Zeilen 7/8 des erteilten Anspruchs 1 und in dem 

abhãngigen Anspruch 3, durch die sich die geltende Fassung 

von der erteilten Fassung dieser Ansprüche unterscheidet, 

findet in der Beschreibung der insoweit mit den 

ursprünglichen Unterlagen inhaltlich ubereinstinunenden 
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Patentschrift eine Stütze (vgl. Spalte 3, Zeilen 23, 27, 

33, 40 und 42). 

Der Schutzbereich der Ansprüche ist mithin nicht erweitert 

worden (Artikel 123 (3) EP1J). 

Durch die im Prüfungs- und Einspruchsverfahreri genannten 

Entgegenhaltungen ist der Gegenstand des geltenden 

Anspruchs 1 nicht bekanntgeworden. Da im Einspruchsver-

fahren seine Neuheit diesen Entgegenhaltungen gegenüber 

nicht bestritten worden 1st, erübrigt sich insoweit eine 

Begründung. 

Zur Frage, ob die Ausbildung eines flussigkeitsgekühlten 

Kolbens für Brennkraftmaschinen nach der Lehre des gelten-

den Anspruchs 1 nahegelegen habe, 1st folgendes auszu-

führen: 

4.1 	Die Erfindung geht aus von einem flüssigkeitsgekuhlten 

Kolben für Brennkraftmaschinen, der in der DE-A- 2 723 619 

als Stand der Technik beschrieben 1st. Solche für hôchste 

Motorleistungen und/oder Schwerôlbetrieb bestinunte Kolben 

haben eine relativ flache Brennraumn*ulde, an deren 

äu.Berem schrãgem Rand infolge der Form der Düsenstrah].en 

des eingespritzten Brennstoffs Temperaturen von über 350 

bis 400C auftreten. An dem diesem Rand gegenüberliegenden 

Teil der vom Kühlmittel bestrichenen Innenwand des Kuhl-
kanals in Kolbenoberteil entstehen dann Temperaturen von 
240 bis 270C. Dadurch kann es vorkommen, daB In diesem 

Bereich des Kühlkanals das Kih161 sehr schnell verkokt und 

sich auf der Innenseite des Kühlkanals als Olkohleschicht 

absetzt. Diese wãrmedámmende Schicht vermindert die 

Wirkung des Kühlãls, was zu einer wesentlichen Temperatur-

erhôhung des Kolbenoberteils und damit zu einem Absinken 

der Festigkeitswerte des Kolbenwerkstoffs, zu elner 
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Verringerung des Kriechwiderstands und zu einer Erhóhung 

der thermischen Deformation führt (EP-B- 0 035 290, 

Spalte 1, Zeile 43 bis Spalte 2, Zeile 28). 

Des weiteren hat man festgestellt, daB der gr68te Teil der 

Wärmelnenge im oberen Teil des vom Kühlôl durchflossenen 

Kuhlkanals übertragen wird, im unteren Tell dieses Kanals 

dagegen keine nennenswerte Wärmeübertragung stattfindet. 

Das hat zur Folge, daB die Temperatur im Bereich des 

ersten Kolbenrings auf 110 bis 120°C absinkt und es zur 

unerwünschten Kondensation von S03 kommt. 

4.2 	Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, bei dem 

bekannten Koiben eine Verbesserung der Kühlwirkung in den 

hei8esten Bereichen des Kolbenoberteils zu erreichen und 

gleichzeitig eine Kondensation von S03 im Ringfeld des 

Kolbenoberteils zu verhindern. 

4.3 	Diese Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 gelôst. 

Dadurch, daB von den dein heiBesten Bereich der Brennrauin-

mulde gegenuberliegenden Teilen des Kühlkanals nicht die 

gesamte Wárme in das Kühlôl abgeleitet, sondern em 

wesentlicher Teil dieser Wãrme von der gesamten Wand des 

oberen Kuhlkanals übertragen wird, erreicht man, daB 

einerseits die Temperatur des KUhlôls unterhaib von dessen 

Verkokungstemperatur und andererseits die Temperatur im 

Ringfeld oberhaib der Kondensationstemperatur von S03 

gehalten wird. 

4.4 	Mit dem f].üssigkeitsgekühlten Kolben nach der Lehre der 

DE-A-2 723 619 wird nur eine Lôsung des ersten Teil-

problems (Verbesserung der KUhiwirkung in den heiBesten 

Bereichen des Kolbenoberteils) angestrebt. Hierzu wird 

vorgeschlagen, das Kuhlól mit Hilfe einer Lippe, die an 

einem 011eitring angeordnet ist und in den Kühlkanai 
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hineinragt, in heiBesten Bereich des Kolbenobertei].s so 
zu führen, daB irifolge einer verlãngerten Verweildauer des 
Kithlôis, seiner hãheren Strãrnungsgeschwindigkeit und des 
Abbaus der laminaren Grenzschicht naittels Turbulenz in 
Kühlkanal eine verbesserte Kühlwirkung erreicht wird (s. 
Seite 6, Absátze 2 und 3). 

Die Problernatik der Kodensation von S03 in Bereich des 
Ringfelds oder gar MaBnahrnen zu deren Verhinderung sind 
in dieser Entgegenhaltung nicht erwáhnt. 

4.5 	Die US-A- 1 270 663 beschreibt einen anderen Weg zur 
Kühlung eines Kolbens für Brennkraftrnaschinen: Er soil 
indirekt durch das Kühlwasser in Zylindermantel gekühlt 
werden (s. Seite 1, Zeilen 16 bis 22). 

Urn dies zu errnoglichen, wird nach der Lehre dieser Ent- 
gegenhaltung in Inneren des Kolbenoberteils an der 
gesarnten Unterseite des Kolbenbodens und an der Innenseite 
der Kolbenwand in Bereich des Ringfelds ein Wárrneleiter 
angebracht, der einen ausreichend groBen Strãrnungsquer-
schnitt hat, urn die Wárine des gesarnten Koibenbodens unter 
Vermeidung eines Wãrmestaus über das Ringfeld in das 
Kühiwasser in Zylindermazitel zu leiten (s. Seite 1, Zeilen 
37 bis 47 sowie Anspruch 1, Figuren 1 oder 2). Durch ihn 
wird also die Wárrne aus den verschiedenen Bereichen des 
Kolbenbodens, narnlich dern nicht ausreichend gegen Uber-
hitzung geschützten Mittelteil und dern durch Wãrrnestau 
ebenfalls Uberhitzten Randbereich, in Richtung des grãBten 
Ternperaturgefalles abgefthrt und dadurch eine Temperatur-
absenkung in den heiBesten Bereichen des Kolbenbodens 
bewirkt (s. Seite 1, Zeilen 27 bis 36 und 76 bis 89). 

Bei dern Koiben nach der US-A- 1 270 663 dient der Wárrne-
].eiter daher nur dazu, die Wãrrne vorn Koiben in das in 

02421 



7 	 T259/86 

Zylindermantel befindliche Kühlwasser abzuführen. Es kann 
dieser Entgegenhaltung daher keine Anregung entnonimen 
werden, bei einem flüssigkeitsgekühlten Kolben gemâ8 dem 
Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 mit Hilfe einer 
Beschichtung aus einem hochwärmeleitenden Stoff an der 
Wand des oberen Kühlkanals dem im Kolben umflieBenden 
Kühlmittel nur eine soiche Wärmenienge zuzuführen, bei der 
die Teinperatur des Kühlmittels unterhaib der ein Verkoken 
des Kühlmittels verursachenden Temperatur bleibt, wodurch 
dessen Kühlwirkung und damit die Temperaturabsenkung der 
heiBesten Bereiche des Koibenoberteils nicht beeintrãch-
tigt wird, sowie die iIbrige Wàrmemenge in das Ringfeld 
abzuführen, wodurch dart das Temperaturniveau angehoben 
und infolgedessen eine S03-Kondensation verhindert wird. 

4.6 	Die übrigen Dokumente enthalten ebenfalls nichts, was dein 
Fachmann einen Hinweis gibt, die der Erfindung zugrunde-
liegende Aufgabe mit den vorgeschlagenen MaBnahmen zu 
lösen. Sie können weder für sich noch in Verbindung mit 
den durch den in den Kapitein 4.4 und 4.5 erôrterten Stand 
der Technik vermitte].ten Lehren eine Anregung geben, 
aufgrund deren der Fachinann ohne erfinderische Tätigkeit 
zu einem flüssigkeitsgekühlten Kolben gemaB der Lehre des 
Anspruchs 1 gelangt. 

5.7 	Der Kolben nach dem Anspruch 1 beruht mithin auf einer 
erfinderischen Tãtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 

Das Patent kann deshaib mit dem geltenden Anspruch 1 und 
den auf ihn rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 7 aufrecht-
erhalten werden. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der 
erteilten Fassung auSer durch redaktionelle Anderungen 
dadurch, daB sie den geltenden Ansprüchen 1 und 3 arigepaBt 
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und daB in ihr das zu lôsende technische Problem dadurch 
klargestellt 1st, daB es nicht schon Teile der Lôsung 

enthált (vgl. Entscheidung T 229/85 - AB1. EPA 6/1987, 

237 ff.). Gegen diese Fassung bestehen keine Bedenken. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Grunden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung vird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, das europáische Patent mit folgenden 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

Patentansprüche 1 big 7,  eingegangen am 14. Juni 1988, mit 
der Anderung des Anspruchs 3 gemáB dem an 24. Juni 1988 
eingegangenen Antrag, 

Beschreibung, eingegangen an 14. Juni 1988, mit der 
gleichzeitig beantragten Anderung im Absatz 3 der Seite 6, 
Zeichnungen gemá8 Patentschrift. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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